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VERLETZUNG DER AUSKUNFTSPFLICHT

Hubert K. ist Urkundsbeamter in der Strafabteilung eines Amts-
gerichts. Er lud mehrere Zeugen zum Verhandlungstermin einer 
Strafsache. Einer der Zeugen kontaktierte daraufhin das Gericht 
per E-Mail, dass er sich zum Termin berufsbedingt in China be-
fände. Wenn man auf seine Aussage verzichten könne, würde 
er Hin- und Rückflug gerne vermeiden. Der Richter ordnet an, 
den Zeugen wieder auszuladen. Herr K. vergisst dies aber. Einen 
Monat später erscheint der Zeuge, wie geladen, zur Verhandlung. 
Da seine Aussage nicht benötigt und auf die Abladung verwiesen 
wird, erhält er weder Erstattung der Reisekosten noch seines 
Verdienstausfalls für die beiden freigenommenen Tage. Dem 
Zeugen entsteht ein Schaden i. H. v. fast 2.500 Euro.

	 SCHADENBEISPIELE AUS DER PRAXIS

Bedienstete im öffentlichen Dienst haften für Schäden, die 
sie Dritten im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit zufügen. 
Gerade dann, wenn Personen geschädigt oder Vermögens-
schäden verursacht werden, können schnell hohe Schaden-
ersatzforderungen auf sie zukommen. Auch gegenüber ihrem  
Dienstherren können sie haftpflichtig gemacht werden, wenn sie 
diesen schädigen. Eine auf ihren konkreten Bedarf abgestimmte 
Diensthaftpflicht übernimmt die Prüfung, Regulierung begrün-
deter und Abwehr unbegründeter Schadenersatzforderungen.

MEDIKAMENTE

Eine Krankenschwester eines Kreiskrankenhauses richtet in der 
Nachtschicht die Tabletten für die Patienten ihrer Station. Sie 
beachtet bei einer Patientin dabei nicht, dass von einem vorhan-
denen Medikament für die verschriebene Dosierung nur eine hal-
be Tablette verabreicht werden darf. Die Patientin leidet aufgrund 
der zu hohen Tablettendosis an sehr niedrigem Blutdruck, wird 
ohnmächtig und zieht sich beim Sturz schwere Blutergüsse im 
Gesicht zu. Als die Ursache ans Licht kommt, fordert die Patientin 
Schmerzensgeld.
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WANDERTAG

Frau F. ist Klassenlehrerin der Klasse 5a einer Hauptschule. 
Sie unternimmt mit ihrer Klasse eine Wanderung durch den  
heimischen Wald. Als sie sich auf einer Wanderkarte orientieren  
will, pflückt einer der Schüler einen roten Pilz mit weißen Punkten 
und isst diesen. Der Schüler muss unter schmerzhaften Krämpfen  
ins Krankenhaus gebracht werden. Die Eltern klagen auf Schmer-
zensgeld.

VERLOREN

Ein Strafvollzugsbeamter verliert am Wochenende seinen  
Schlüsselbund auf einem Schützenfest. Am Bund befinden sich 
auch seine Dienstschlüssel. Nachdem er den Verlust meldet, 
wird der betroffene Teil der Schließanlage des Gefängnisses  
ausgetauscht. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 30.000 Euro. 

MIT BLAULICHT UND SIRENE

Markus B. ist Beamter im Vollzugsdienst des Zolls. Er und sein 
Kollege werden als Verstärkung zu einer Baustelle gerufen, auf 
der Kontrollen wegen Schwarzarbeit durchgeführt werden. Einige 
Arbeiter seien bereits geflüchtet. Herr B. schaltet Blaulicht und 
Sirene ein und fährt mit hohem Tempo in Richtung Baustelle. Da-
bei versäumt er es, an einer roten Ampel auf den fließenden Ver-
kehr zu achten, wodurch es zu einem Verkehrsunfall kommt. Der 
Dienstwagen wird sehr stark beschädigt. Der Dienstherr fordert 
vom Beamten B. die Kosten der Reparatur i. H. v. 18.000 Euro.
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FÜR WEN IST DIE VERSICHERUNG?

Aufgrund der besonderen Haftungssituation sollte jeder Beschäftigte 
im öffentlichen Dienst eine Diensthaftpflichtversicherung haben.

GRUNDLAGE DER HAFTUNG

§ 75 Abs. 1 Bundesbeamtengesetz: „Beamtinnen und Beamte, die 
vorsätzlich oder grob fahrlässig die ihnen obliegenden Pflichten ver-
letzt haben, haben dem Dienstherrn, dessen Aufgaben sie wahrge-
nommen haben, den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.
Haben zwei oder mehr Beamtinnen und Beamte gemeinsam den 
Schaden verursacht, haften sie gesamtschuldnerisch.“

§ 839 Abs. 1 BGB: „Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder fahrlässig 
die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so hat er 
dem Dritten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Fällt dem 
Beamten nur Fahrlässigkeit zur Last, so kann er nur dann in Anspruch 
genommen werden, wenn der Verletzte nicht auf andere Weise Ersatz 
zu erlangen vermag.“

Auf Angestellte im öffentlichen Dienst, beamtenähnlich Bedienstete, 
Soldaten etc. werden diese Regelungen entsprechend angewendet.

WAS IST VERSICHERT?

Grundsätzlich sind alle Sach- und Personenschäden versichert, die 
der Versicherungsnehmer in Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit 
einem Dritten fahrlässig zufügt. Die Diensthaftpflicht prüft zunächst, 
ob die Schadenersatzansprüche berechtigt sind. Sind diese nicht ge-
rechtfertigt, wehrt sie unberechtigte Ansprüche ab. Sämtliche Kosten, 
bis hin zu einem eventuell entstehenden Rechtsstreit, werden dann 
von der Haftpflichtversicherung getragen. Besteht die Forderung des 
Geschädigten zu Recht, leistet die Haftpflichtversicherung im Rahmen 
der vorliegenden Bedingungen und Versicherungssummen.

WER IST VERSICHERT?

Jede zu versichernde Person benötigt eine eigene Diensthaftpflicht-
deckung entsprechend der jeweiligen Tätigkeit. 

MÖGLICHE DECKUNGSERWEITERUNGEN

•	 Vermögensschäden, denen kein Personen- oder Sachschaden 
vorausging

•	 Verlust von Dienstschlüsseln
•	 Abhandenkommen von Ausrüstungsgegenständen
•	 Dienstfahrzeug-Regress
•	 Geräte-Regress

WELCHE GEFAHREN UND SCHÄDEN SIND U. A. 
NICHT VERSICHERT?

•	 Vorsatz
•	 Schäden, die durch den Gebrauch eines Kraft-, Luft- oder Was-

serfahrzeuges verursacht werden
•	 Geldstrafen und Bußgelder

Die Aufzählung ist keinesfalls abschließend und kann je nach gewähl-
tem Tarifwerk abweichen.

	 WISSENSWERTES
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Spezial-Strafrechtsschutz 
(im Rahmen der Privatrechtsschutzversicherung)
Beschäftigte im öffentlichen Dienst tragen häufig besondere Verant-
wortung. Sie laufen somit entsprechend leichter Gefahr, strafrechtlich 
zur Verantwortung gezogen zu werden. Beispielhaft sei der Polizist 
genannt, den ein Gefangener nach der Festnahme wegen Körper-
verletzung anzeigt. Aber auch Bestechlichkeit oder Misshandlung 
Schutzbefohlener können schnell zum Vorwurf werden – die Staats-
anwaltschaft muss ermitteln, wenn ein öffentliches Interesse zu 
vermuten ist. Gerade für Beamte, die bei Straffälligkeit mitunter ihre 
Befähigung zur Beamteneigenschaft verlieren, ist es hilfreich, wenn 
man über eine Rechtsschutzversicherung die Kosten für einen fähigen 
Verteidiger erstattet bekommen kann. Der Spezial-Strafrechtsschutz 
kommt für Vorsatzdelikte auf; einige Anbieter decken hier auch den 
beruflichen Bereich.

Dienstunfähigkeitsversicherung 
Einige wenige Versicherungsunternehmen bieten im Rahmen ihrer 
Tarife zur Berufsunfähigkeitsversicherung die sog. Dienstunfähig-
keitsklausel. Einfach ausgedrückt schließt sich der Versicherer der 
Entscheidung des Dienstherren an, wenn ein Beamter aus gesund-
heitlichen Gründen in den Ruhestand versetzt bzw. entlassen wird. 
Einzelne der wenigen Anbieter decken auch eine spezielle Dienstun-
fähigkeit ab, die u. a. Vollzugsbeamten bei der Polizei, Zoll und Feu-
erwehrleuten zustoßen kann. Die Versorgung der Beamten im Falle 
der Dienstunfähigkeit ist vor allem in den ersten Dienstjahren sehr 
schlecht. Beamte auf Widerruf oder Probe erhalten meist noch gar 
keine Versorgung. Um auch bei Krankheit den gewohnten Lebens-
standard halten zu können, sollten Beamte sich mit dieser wichtigen 
Sparte befassen.

Dieses Druckstück dient nur der vorläufigen Information und ist eine unverbindliche Orientierungshilfe. Weder die VEMA eG noch der genannte Versicherungsmakler übernehmen eine Gewähr für die Voll-
ständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Diese Sparteninformation dient ausschließlich der allgemeinen Information über eine Versicherung und mögliche Leistungs- und Schadensfälle.
Bildquellen in Reihenfolge: AllaSerebrina | ClipDealer | #B:252410100, Lukassek | ClipDelaer | #B:185058630, SeanPrior | ClipDelaer | #9916485, alexraths | ClipDelaer | #B:33059087, Chalabala | ClipDealer 
| #B:55499299, ikostudio | ClipDealer | #B:4940479, welcomia | ClipDealer | #B:68244469, gpointstudio | ClipDealer | #B:363577970, Rangizzz | ClipDealer | #B:22148409

WIE KANN DER VERSICHERUNGSSCHUTZ  
DARGESTELLT WERDEN?

Eine Deckung für dienstliche Haftpflichtrisiken kann je nach Anbieter 
und benötigtem Umfang über eine separate Diensthaftpflichtversiche-
rung oder als ergänzende Deckung einer Privathaftpflichtversicherung 
abgeschlossen werden.

WELCHE ZUSÄTZLICHEN VERSICHERUNGEN
SIND ZU EMPFEHLEN?

Vermögensschadenhaftpflicht
Vor allem dann, wenn das Tätigkeitsfeld größere Versicherungssum-
men nötig macht (z. B. Grundbuchamt, Nachlassgericht, Verwaltung 
etc.) können echte Vermögensschäden evtl. nicht mehr an die regu-
läre Diensthaftpflicht angedockt werden. Der nötige Schutz ist dann 
über eine separate Vermögensschadenhaftpflichtversicherung dar-
stellbar, die einige Anbieter auch speziell für Angehörige des öffentli-
chen Dienstes konzipiert haben.

	 WISSENSWERTES



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sichere Entscheidungen brauchen gute Beratung. 

Du hast jetzt die Infos – aber was zählt, ist das, was du draus machst. Und genau da kommen wir 
ins Spiel. 

Unabhängig. Persönlich. Von echten Spezialisten. 
Über 700      -Bewertungen zeigen: Unsere Beratung wirkt. 

   Jetzt kostenlose Onlineberatung sichern: 
Hier Termin buchen – ganz einfach & unverbindlich 

Mach den nächsten Schritt – für deine finanzielle Klarheit und Sicherheit. 

 

Wir freuen uns darauf, Dich auf deinem Weg zu einer sicheren und erfolgreichen finanziellen 
Zukunft zu begleiten. 

Herzliche Grüße 

 

 

https://finanzen-fairstehen.de/dein-finanz-gamechanger-der-finanzplaner-fuer-akademiker/
https://derfairsicherungsladen.de/kostenlose-onlineberatung/
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 DAS SOLLTEN SIE WISSEN

ABSICHERUNG: EIN MENSCHLICHES GRUNDBEDÜRFNIS

Schon seit Urzeiten ist es ein Bedürfnis der Menschen, sich vor Risi-

ken zu schützen. Die Zeiten haben sich geändert und damit auch die 

Risiken, denen wir und unser Hab und 

Gut ausgesetzt sind – das Bedürfnis 

ist geblieben und Versicherungen 

helfen. Natürlich kann eine Versiche-

rung nicht verhindern, dass Ihr Haus 

abbrennt. Sie kann Ihnen aber die 

nötigen Kapitalmittel zur Verfügung 

stellen, damit Sie die Reste des Alten 

durch einen Neubau ersetzen können. 

Eine Versicherung kann Ihnen ein Er-

satzeinkommen zahlen, wenn Sie zu 

krank werden, um weiterhin Ihrem 

Beruf nachkommen zu können. Auch 

eine optimale Gesundheitsvorsorge kann mit einer Versicherung dar-

gestellt werden. Versicherungen bieten Ihnen heute vor allem solide 

Planungssicherheit, damit Ihr Leben durch ein Unglück nicht in finan-

zielle Schieflage gerät und es weiter gehen kann. Damit erfüllen Versi-

cherungen eine ungemein wichtigen Funktion in unserer Gesellschaft. 

Durch sie wird ein Schicksalsschlag, 

an dem der Einzelne evtl. zerbro-

chen wäre, von der Gemeinschaft 

der Versicherten aufgefangen. In 

Deutschland kommt es jährlich al-

lein im Bereich der Haftpflicht- und 

Sachversicherungen zu rund 25 Mio. 

versicherten Schadensereignissen. 

Die Schadenzahlungen hierfür be-

tragen regelmäßig deutlich über 50 

Mrd. Euro pro Jahr. Das ist sehr viel 

Geld, das den Geschädigten sonst 

wohl gefehlt hätte. Versicherungen 

mögen auf den ersten Blick langweilig sein oder auch schwer ver-

ständlich – ohne sie wären wir alle auf uns alleine gestellt und das 

fände gewiss nicht immer ein Happy End.

ORIENTIERUNG IST ANGESAGT

Früher war es nicht immer möglich, sich durch Versicherungen vor 

Risiken zu schützen. Oft gab es einfach keine entsprechenden Ange-

bote. Heute haben wir dagegen die Qual der Wahl, denn versichern 

kann man sich gegen fast alles – und das auch noch bei verschiede-

nen Anbietern.

Wie eine erfolgreiche Seereise von den Fähigkeiten des Navigators 

abhängt, navigiert Sie der erfahrene Versicherungsmakler zielsicher 

durch den Nebel der Angebote. 

Als Laie ist es nahezu unmöglich, den Überblick zu behalten und die 

jeweils am besten geeigneten Versicherungsprodukte zu identifizie-

ren.

Welche Versicherungslösung ist für Sie die beste? 

Ein Glück, dass es Versicherungen gibt!
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CHECKLISTE – WAS GUTE BERATER AUSZEICHNET

Uns ist an einer dauerhaft erfolgreichen Zusammenarbeit gelegen und 

wir sind überzeugt, dass Kunde und Berater zusammenpassen müs-

sen. Deshalb sollen Sie sich auch schon im Vorfeld ein klares Bild von 

unserer Arbeitsweise machen können. Wir reden Klartext, und diese 

Checkliste soll Ihnen bei der Entscheidung für einen Versicherungs-

makler helfen.

Gebundene und freie Vermittler

Grundsätzlich ist zwischen gebundenen und freien Vermittlern zu 

unterscheiden. Je mehr Produkte von verschiedenen Anbietern der 

Vermittler im Portfolio hat, umso vielfältiger sind seine Möglichkeiten.

Versicherungsvertreter

Die Versicherungsvertreter sind die häufigsten Vermittler in Deutsch-

land. In der Regel sind sie für nur ein Unternehmen als selbstständige 

Einfirmenvertreter tätig. Allerdings bedeutet selbstständig nicht un-

abhängig. Denn fast immer stehen dem Vertreter ausschließlich die 

Produkte seines Hauses zur Verfügung. Es ist aber unwahrscheinlich, 

dass ein einziges Unternehmen über alle Bereiche hinweg die für Sie 

optimalen Lösungen anbieten kann. Zudem sind die Vertreter häufig 

an Vertriebspläne gebunden, d.  h. sie müssen bestimmte Produkte 

in ausreichender Anzahl verkaufen, egal ob es für die Kunden „Sinn“ 

ergibt oder nicht. Der Versicherungsvertreter erhält von seinem Un-

ternehmen meist nur ein geringes monatliches Fixum. Daher ist er 

auf die Provisionen für die Vermittlung von Versicherungsprodukten 

angewiesen. 

Seltener sind die Mehrfirmenvertreter. Sie haben Verträge mit meh-

reren Versicherungsunternehmen. Diese Vermittler können zwar auf 

eine größere Produktpalette zurückgreifen, sind aber dennoch nicht 

unabhängig, da die Versicherer auch gegenüber den Mehrfachagen-

ten weisungsbefugt sind.

 
 

• berät Sie umfassend 
• informiert Sie über seinen Vermittlerstatus 
• weist seine Qualifikationen nach 
• trennt zwischen Analyse und Eindeckung 
• erfasst systematisch alle Daten und Fakten 
• vergleicht unterschiedliche Produkte für Sie 
• stellt Lösungen und Konzepte auf Ihre Ziele und Wünsche ab 
• erstellt individuelle Angebote 
• optimiert Ihre Verträge systematisch 
• unterstützt in der Korrespondenz mit dem Anbieter 
• führt ein Wiedervorlagesystem und erinnert Sie an wichtige 

Termine
• hilft bei der Schadenabwicklung

Ein guter Vermittler:

Versicherung  A

Versicherung  B

Versicherung  C

Kunde

Vertreter  A

Vertreter  B

Vertreter  C



Strukturvertriebe

Die Mitarbeiter eines Strukturvertriebes sind in ein streng hierar-

chisch organisiertes Netzwerk eingebunden. Gerne bezeichnen sich 

diese als „Allfinanzberatung“, „Finanzoptimierer“ etc. Die Provisionen 

werden anhand vorgegebener Schlüssel in der Struktur aufgeteilt. 

Die Vertreter sind oftmals an strenge Verkaufsvorgaben gebunden 

und müssen bestimmte Umsatzziele erreichen. Je niedriger der Mit-

arbeiter in der Hierarchie der Organisation steht, desto kleiner ist sein 

Anteil an der Provision. Daraus folgt  ein hoher Verkaufsdruck für 

Produkte, die nicht unbedingt hundertprozentig auf die Bedürfnisse 

der Kunden ausgerichtet sind.

Versicherungsmakler

Der Versicherungsmakler ist freier Unternehmer und hinsichtlich der 

Versicherungsgesellschaften ungebunden. Er ist kein Vertreter oder 

Beauftragter einer Gesellschaft, hat also keinen Dienst- oder Ver-

mittlervertrag. Ein Versicherungsmakler hat Kooperationsverträge 

mit vielen verschiedenen Gesellschaften. Um die für Sie passende 

Versicherungslösung zu finden, steht dem Makler also nahezu der 

gesamte Versicherungsmarkt zur Verfügung. Für seine Beratungs- 

und Vermittlungstätigkeit erhält er eine Courtage von den Versiche-

rungsunternehmen. Anders als alle anderen Vermittler steht der Ma-

kler auch rechtlich auf der Seite des Kunden. Nur so kann er dessen 

Interessen auch wirklich vertreten.

Versicherung
A

Versicherung
B

Versicherung
C

Strukturvertrieb

Stufe
4

Stufe
4

Stufe
4

Stufe
4

Stufe
4

Stufe
4

Stufe
4

Kunde

Stufe
4

Hierarchie-
stufe 1

Stufe
2

Stufe
2

Stufe
3

Stufe
3

Stufe
3

Stufe
3

Versicherung  A

Versicherungs-
makler

Kunde

Versicherung  C

Versicherung  B

Versicherung  D

Versicherung  E
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Unsere Qualitätsphilosophie

Wir pflegen langjährige Geschäftspartnerschaften mit Kunden und 

Versicherern, die unsere Arbeit schätzen. Dabei setzen wir auf aus-

gereifte und schlüssige Konzepte, denn für uns stehen dauerhafter 

Nutzen und Kundenzufriedenheit im Vordergrund. 

Als VEMA-Partner nutzen wir für unsere Arbeit das Dienstleistungsan-

gebot der Versicherungsmakler Genossenschaft eG. Die VEMA eG ist 

ein Zusammenschluss von tausenden Qualitätsmaklern im gesamten 

Bundesgebiet. Nur Versicherungsmakler, die strenge Qualitätskriterien 

erfüllen, werden in diesen Maklerverbund aufgenommen. Diese Vor-

aussetzungen garantieren hohe Qualifikation und Beratungsqualität. 

Über die VEMA eG werden die Interessen der Makler gebündelt. So 

können über die Genossenschaft wesentlich bessere Produkte ver-

handelt werden, als es dem einzelnen Makler möglich ist.

• ist in Deutschland zugelassen und unterliegt der nationalen Fi-
nanzaufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin)

• stellt auf den Bedarf von Versicherungsmaklern abgestimmte In-
formationen, Arbeitsmittel, Geschäftsabläufe und Ansprechpart-
ner zur Verfügung 

• vergütet die übliche Courtage für die Vermittlung von Versiche-
rungsverträgen

Auswahl des Versicherers

Wir berücksichtigen eine hinreichende Anzahl von Versicherungsun-

ternehmen, um ein geeignetes Produkt empfehlen zu können. 

WIE VERSICHERUNGSMAKLER ARBEITEN

Unser Überblick – Ihr Nutzen

Um unserer Verantwortung gegenüber Gewerbe- und Privatkunden 

gerecht werden zu können, halten wir uns über das Marktgeschehen 

auf dem Laufenden. Dieser Marktüberblick ermöglicht es uns, aus 

dem breiten Angebot und der komplexen Produktlandschaft auf Ihre 

Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu erarbeiten. Guter Rat ist nie umsonst

Entscheidungen von großer Reichweite, wie z. B. die eigene Alters-

vorsorge oder die fachlich korrekte Absicherung Ihrer Sachwerte und 

Haftungsproblematiken, sollten auf einer verlässlichen Konzeption 

fußen und professionell begleitet werden. Deshalb leisten wir umfas-

sende Vorarbeiten, noch bevor die erste Entscheidung fällt. Selbst-

verständlich entstehen dabei auch Kosten. Diese Kosten bezeichnet 

man im Fachjargon als Courtagen, die in der Regel bereits in den 

Versicherungsbeiträgen enthalten sind (so wie es auch bei Vertretern 

der Fall ist). Obwohl wir umfangreiche zusätzliche Arbeiten für Sie 

durchführen, entstehen Ihnen keine Mehrkosten, außer dies wird se-

parat für bestimmte Dienstleistungen (Servicepauschale oder Hono-

rarberatung) vereinbart.

Auswahlkriterien für Versicherer:
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Dieses Druckstück dient nur der vorläufigen Information und ist eine unverbindliche Orientierungshilfe. Weder die VEMA eG noch der genannte Versicherungsmakler übernehmen eine Gewähr für die Voll-
ständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Diese Sparteninformation dient ausschließlich der allgemeinen Information über eine Versicherung und mögliche Leistungs- und Schadensfälle.
Bildquellen in Reihenfolge: fizkes | ClipDealer | #B444652376, Jeanette.Dietl | ClipDealer | #B69311151, depositedhar | ClipDealer | #B41649459, .shock | ClipDealer | #B9568569, Jeanette.Dietl | ClipDealer | 
#B69311179, golubovy | ClipDealer | #B271280798

DIE BASIS UNSERER KOOPERATION

Maklervollmacht, Datenschutz und Maklerauftrag

Da Versicherungsmakler nicht im Auftrag eines Versicherungsunter-

nehmens tätig sind, erfolgt die Legitimation gegenüber den Versiche-

rern regelmäßig durch eine Maklervollmacht. Hierin wird der Versiche-

rungsmakler bevollmächtigt, den besprochenen Versicherungsschutz 

für seinen Kunden abzuschließen und die damit zusammenhängende 

Korrespondenz zu führen. 

Viele Versicherer unterbreiten (insbesondere bei erhöhten oder Son-

derrisiken) Offerten nur dann, wenn der Versicherungsmakler Name 

und Anschrift des Interessenten sowie alle risikorelevanten Informati-

onen (Vorschäden und -erkrankungen, Geburtsdaten, Versicherungs-

summen, Umsatz) angibt. Informationen zu diesem Thema enthält 

unser Merkblatt zum Datenschutz. 

Der Umfang unserer Dienstleistung ist im Versicherungsmaklervertrag 

beschrieben. 

Mitwirkungspflichten und Obliegenheiten 

Damit wir den gewünschten Versicherungsschutz ordnungsgemäß 

vermitteln können und der Versicherer im Schadensfall die vertragli-

che Leistung erbringt, sind wir auf Ihre Mitwirkung angewiesen.

• die korrekte Information über risikorelevante Umstände bei 
Abschluss des Vertrages (insbesondere Vorschäden und -er-
krankungen, korrekte Versicherungssummen und die Mitteilung 
gefahrerhöhender Umstände) 

• die Mitteilung von Risikoveränderungen oder geändertem Be-
darf nach Vertragsabschluss (z. B. Änderungen des versicherten 
Risikos und der Versicherungssummen), damit wir die beste-
henden Versicherungsverträge entsprechend anpassen können 

• Schadensfälle unverzüglich anzuzeigen, den Weisungen des 
Versicherers Folge zu leisten und im vertretbaren Maße zur 
Schadensminderung beizutragen

Ihre Mitwirkungspflichten und  
Obliegenheiten (Auszug): 
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       Die wichtigsten Entscheidungen für Ihre Zukunft sollten nicht dem Zufall überlassen 
werden. 

Ob Berufsunfähigkeitsversicherung, private Krankenversicherung oder Ihre individuelle 
Vorsorgestrategie: 
Mit der richtigen Beratung sichern Sie sich beste Leistungen, niedrige Beiträge und 
langfristige Sicherheit. 

   Über 700 Top-Bewertungen von zufriedenen Kunden 

   Echte Spezialisten für Akademiker, Beamte und Selbstständige 

   100 % unabhängig, individuell und auf Augenhöhe 

   Kostenlose Onlineberatung – unkompliziert und persönlich 

     Jetzt Beratung anfragen und Ʊnanziell auf Nummer sicher gehen: 

Hier kostenfreie Onlineberatung vereinbaren 

Nutzen Sie Ihre Chance auf eine Beratung, die wirklich den Unterschied macht. Wir freuen 
uns darauf, Sie kennenzulernen! 

Herzliche Grüße 

https://derfairsicherungsladen.de/kostenlose-onlineberatung/
https://www.google.com/search?sca_esv=f6a497ac183af84e&q=fairsicherungsladen+karlsruhe&si=APYL9btvhO6SAb8jF9HqTZMMa7vs_teLnZaEVrJZwRKFIIKjoW1Zad3R3WA9rPJiXTnX_FGXtYMb8x7wY0CB7OeJtc-kDGV4wW0PrfsucjuqM8cwc5-TTbw%3D&uds=ABqPDvxO-EqfPqXvZpfWRRlllA7fkbDQQaNJ8rJ6zAMy5PtrI3o438YFVU8D-kS7U152IS5M5G0n-TFY0XkW4_DQZLcA6YCGNz7yF0ZG9qd3A6chU0ddL6rQ5WRZpu51005hzzMoUFA1&sa=X&ved=2ahUKEwjfwMCUs_WMAxUscfEDHTm2Ly8Q3PALegQIGxAE&biw=1307&bih=682&dpr=1.46
https://de.trustpilot.com/review/derfairsicherungsladen.de

